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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
geändert wird (2. Novelle zum Bauern-Sozial

versicherungsgesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Das Bauern-Sozialv·ersicheru11!g·sgesetz, BGBl. 
Nr. 559/1978, inder Fassung ·des Bundesgesetzes, 
BGBl. Nr. 684/1978, wird geändert Wiie folgt. 

t. Nach § 2 ist ,enn § 2 a mit Inachstehendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
bei gemeinsamer Betriebsführung 

2. Am Schluß des § 3 Abs. 3 ist der Punkt 
durch einen Strichpunkt zu ersetz'en und folgen
der Halbsatz anzufügen: 

"dies gilt auch f.ür Personen, bei denen die Vor
aussetzungen für die Pflichtversicherung erst 
wähl"end des Verlassenschaftsverfahrens eintre
ten." 

3. a) § 5 .Albs. 3 hat zu laut'fm: 

,,(3) Von ·der Pflichtversicherung in der Pen
sionsversicherung s,ind überdies Personen ausge
nommen, die der Pflichtversicherungin der Pen
sionsversicherung 'nach dem Notarversicherungs
gesetz 1972 unterlieg,en, für dioe Dauer dieser 
Pflichtversicherung. " 

b) § 5 Abs. 4 wird aufgehoben. 

§ 2 a. Führen Ehegatten ein und denselben 
Betrieb auf gemeinsame Rechnung und Gefahr, 4. § 8 .Albs. 5 erster Satz hat zu lauten: 
so ist die Ehe~attin in der Pensionsversicherung "Personen, ·die gemäß Abs. 1 oder 3 zur Weiter
nach diesem Bundesgesetz pflichtversichert, wenn versicherung bel"echtigt waren, können dieses 
der Ehegatte. Recht, wenn si'e binnen sechs Monaten nachdem 

t. in der P,ensionsversicherung nach dem All- Ausscheiden aus der Pflichtversicherung die Zu
g,emeinen Sozialversicherungsgesetz oder nach erkennung einer Pens~on (übergangspension) be
dem Gewerblich·en Sozialversicherungsgesetz antragt hahen, auch noch innerhalb von sechs 
pflichtversichert ist, oder Mon'aten nach Ablehnung einer Bescheini,gung 

2. Anspruch auf Krankengeld aus der Kranken- gemäß § 6 Albs. 2 geltend mach'en." 

versicherung nach dem Allgemeinen Sozial- 5. Dem § 9 Albs. 2 ist folgender Satz anzufügen: 
versicherungsgesetz hat, auch wenn dieser 
Anspruch ruht, oder "Werden die Voraussenzungen für die Weiter-

3. auf Rechnung eines Versicherungsträgers versicherung in mehreren Pensionsversicherungen 
nach anderer bundesgesetzlicher Vorschrift nach di'esem oder einem anderen Bundesgesetz 

ermiHt, ist die Weiterversicherung nur in einer in Anstaltspflege steht, oder 
Pensionsversicherung zulässig, wobei es dem Ver-

4. im Anschluß an eine Pflichtversicherung nach sicherten freisteht, für welche der in Betracht 
Z. 1 hzw. an den Anspruch auf Xranken- . kommenden Pensionsversicherungener sich ent
geld nach Z.· 2 bzw. an die Anstaltspflege scheidet." 
nach Z. 3 ordentlichen oder außerordent-
lichen Präsenzdienst bzw. Zivildienst leistet, 
oder 

5. gemäß ~ 221 dieses Bundesgesetzes von der 
Pflich·tversicherung ·in der P,ensi011!sversiche
rung befreit ist. 

Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, ist nur 
der Ehegatte in der PensionSversicherung nach 
d~esem Bundesgesetz pflichtversichert. " . 

6. Dem § 10 Abs. 1 ist folgender Satz anzu
fügen: 

"Werden die Voraussetzungen für die Höher
versicherung i:n mehreren Pensionsversicherungen 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz 
erfüllt, ist diJe Höherversicherung während eines 
Kalenderj,ahl"es nur in einer Pensionsversicherung 
zulässig, wobei es dem Versicherten freisteht, für 
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2 94 der Beilagen 

W'elch~ der in B.etracht kommenden Pensionsver
sicherungen er sich entscheidet." 

7. Im § 13 Abs. 2 letzter Satz ist der Ausdruck 
"BGB!. Nr. 31/1968" durch den Ausdruck "BGB!. 
Nr. 31/1969" zu ersetzen. 

8. Im § 17 ist der Ausdruck "hinnen einer 
Woche" durch den Ausdruck "binnen einem 
Monat" zu ersetzen. 

9. a) Im § 23 Albs. 2 letzter Satz ist der Aus
druck "die sich ergebenden Beträge" durch den 
Ausdruck "die sichergehenden Hundertsätze'" 
zu ersetzen. 

h) Dem § 23 Abs. 2 ist folgender Satz anzu-
.fügen: ' 

"Die sich hienach ergebenden Hundertsätze sind 
durch Veror·dnung des Bundesministers für 
soziale Verwaltung festzustellen." 

c) § 23 Abs. 4 zweiter Satz hat zu lauten: 
"Beitragsgrundlage ist der sich hienach ergebende 
Betrag, vervielfacht mit dem Produkt aus der 
Richtzahl (§45) des K:l!lenderjahres, lin das der 
Beitragsmonat (Abs. 10) fällt, und aus .den Richt
z·ahlen der bei den vorangegang.enen Kalender
jahre, gerundet auf volle Schilling." 

10. Im § 24 Abs. 2 ist der Ausdruck 
,,10,25 v.H." durch den Ausdruck ,,10,75 v. H." 
zu ersetzen. 

11. Im § 28 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß 
des ersten Satzes durch einen Beistrich zu er
setzen; folgendes ist anzufügen: 

"inden Fällen des § 9 Albs. 2 Letzter Satz die 
sich gemäß § 118 a ergebende Beitragsgrundlage. " 

12. Nach § 33 ist ein § 33 a mit nachstehendem 
Wortlaut .einzufügen: 

"Fälligkeit und Einzahlung 'der Beiträge zur 
Pensionsversicherun'g ,bei gleichzeitiger Ausübung 
mehrerer versicherungspflichtiger Erwerbstätig-

keiten 

§ .33 a. (1) Obt ein nach den B.estimmungen 
dieses Bundesgesetz~s in der Pensionsversicherung 
Pflichtversicherter eine Erwer1bstätigkeit aus, die 
die Pflichtversich.erungin der Pensionsversiche
rung nach, dem Allgemelinen Sozialversicherungs
gesetz und (oder) nachdem Gewerblichen Sozial-

\ versich.erungsgesetz hegl'üh·det, so tritt die Fällig
keit der Beiträge nach diesem Bundesgesetz ab
weichefl!d ,von den Bestimmungen des § 33 Abs. 1 
erst mit dem Beginn des dem Vorschreibezeit
raum folgenden Kalenderjahl'es ein, wenn der 
Ver~icheri:e di·es beantragt und hiebii glaubhaft 
macht, daß im laufenden Kalenderjahr 

a) ·die Summe der allgemeinen Beitragsgrund
lagen in der Pensionsversicherung nach dem 
Allgemeinen Sozi·alversicherungsgesetz den 

,360fachen Betrag der HöchstbeitragSlgrund
, lage in dieser PensionsversicherUrig und die 
Summe der Sonderzahlungen (§ 49' Abs. 2 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) 
den 60fach,en Betra,g der Höchstbeitrags
grundlage in dieser Pensionsversicherung 
oder 

b) die Summe der Beitragsgrundlagen in der 
Pensionsversicherung nach dem Gewerb
lichen Sozialversicherungsgesetz den 
12fachen B,etrag der HöchstbeitragtSgrund
lage in dieser Pensionsversich.erung 

erreichen oder ürbersteigen werden. 

(2) Findet in einem KaLenderjahr eine Ermitt
lung vonB,eitragsgrundlagen nach, § 118 a nicht 
statt, weil ' , 

a) die im § 118 a Ahs. 1 genannte durch
schnittliche monatl~che Beitragsgrundlage im 
Sinne des§ 242 Abs. 2 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes bzw. 

b) die im § 118 a Abs. 2 genannte Beitrags
gru...'1dlage nach dem Gewerblichen Sozial
versichel'ungsg,esetz bzw. 

c) die Summe der in lit. a und b genannten 
Beitragsgrundlagen (§ 118 a Abs. 3) 

den 35nach·en Betug der Höchsnbeitragsgrund
lage in der Penstionsversicherung nach dem All
gemeinen Sozialversicherungsgesetz bzw. den Be
trag der Höchstbeitragsgrundlage in der Pen
sionsversidierung nach 'dem Gewer.blichen Sozial
versicherungsgesetz erreicht oder überstiegen hat, 
so 'sind für dieses Kalenderjahr B~eiträge zur 
P.ensionsveqicherung nach diesem Bundesgesetz 
nicht zu entrichten. " 

13. § 62 Arbs. 2 hat zu lauten: 

;,(2) Das übergangsgeld (§ 156) kann nur d~nn 
gepfändet werden, wenn nach den Umständen 
des Falles, insbesondere nach' der Art der voll
streckbaren FOl'derung und der ,Höhe der zu 
pfändenden Geldleistung, die Pfändung der Billig
keit entspricht. § 4 Albs. 3. des Lohnpfändungs
gesetzes gilt ent,sprechend." 

14. Im § 68 Ahs. 5 habender erste und zw.eite 
Satz zu lauten: 

"Die Pensionen und das Ubergangsgeld sind in 
der Regel im Wege der Postsparkasse zu za.hlen. 
Gebühren für ·die Zustellung von Pensionen und 
von übergangsgeld sind vom Venicherungsq:äger 
zu zahlen." ' " 

15. a) § 72 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Versicherungsträger hat zu Unrecht 
erbrachte Geldleistupgen, sowie den Aufwand 
für zu Unrecht gewährte Heilbehelfe und An~ 
staltspfLege zurückzufordern, wenn der Leistungs
empfänger bzw. Zahlungsempfänger (§ 71) den 
Bezug durch bewußt unwahre Angaben, bewußte 
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Verschweigung maßgebender Tatsachen oder Ver
letzung der Meldevorschriften und. der Aus
kunftspflicht (§§ 16 bis 18 und 20) henbeigeführt 
hat oder wenn der Leistungsempfänger bzw. 
Zahlungsempfänger (§ 71) erkennen mußte, daß 
die Leistung nicht oder nicht ,in dieser Höhe 
glebrührte. " 

h) Im § 72 Abs, 5 ist der Ausdruck ,,§ 73 

22. § 118 Abs. 5 letzter Satz hat zu lauten: 
"Beitragsgmndlagen gemäß Abs. 4 Z. 1 lit. c und 
lit. e sowlie Albs. 4 Z. 2, die auf Versicherungs
mona te vor dem 1. Jänner 1971 zurückgehen, 
sind ohne Rücksicht auf ihre zeitliche Lagerung 
mit dem für das Kalenderjahr 1970 im Jahr' des 
Stichtages geltenden Aufwertungsfaktor (§ 45) 
aufzuwenen. " 

Abs. 1" durch den Ausdruck ,,§ 73" Zu ersetzen. 23. Nach § 118 sind ein § 118 a und ein § 118 b 

16. a) § 80 Abs. 3 lit. b hat zu lauten: 
mit nachstehendem Wortlaut einzufügen: 

"ib) bei anzeigepflichtigen ühertmgbaren Krank- "Beitragsgrundlagen bei gleichzeitiger Ausübung 
heiten;'" mehrerer versicherungspflichtiger Erwerbstätig-

keiten 
Die bisherigen Lit. bund c erhalten die B,ezeich-
nung 1it. c und d. § 118 a. (1) übt ein nach den Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes in der Pensvonsver~icherung 
b) § 80 Abs. 5 letzter Satz hat zu lauten: Pflichtversicherter auch eine Erwetbstäuigkeit aus, 

"Im ührigen gehen für die Einhebung des An- die die Pflichtversicherung in der Pensionsver
teiles di,e BestimmJUngen der §§ 33 Abs. 2 und 36 sicherung nach dem Allgemeinen Sozialversiche
bis 40 entsprechend." rungsgesetz begnündet, so ist die durchschnittLiche 

monatlich,e Beitragsgrundlage im Sinne des § 242 
17. § 92 .A!bs. 1 letzter Satz hat zu lauten: Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungs-

,,§ 89 Albs. 3 bis 5 gilt' entsprechend." gesetzes um die Beitragsgl'undlage nach diesem 
Bundesgesetz zu erhöhen. 

18. Im § 99 Abs. 4 dritter Satz ist der Ausdruck 
"und die Stliefkinder" durch den Ausdruck" , die (2) übt ein nach den Bestimmungen dieses 
Stiefkinder und die Schwiegerkinder" zu ersetzen. Bundesgesetzes ,in der Pensionsverslich.erung 

Pfl.ichtver,sicherter auch eine Erwerbstätigkeit aus, 
19. Im § 107 Abs. 4 erster Satz ist der Aus- die d,ie Pflichtversicherung in der Pensionsver

druck ,,§ 106 Abs. 1 Z. 2" durch den Ausdruck sich.erung nach dem GewerbEchen Sozialversiche
,,§ 106 Abs. 1 Z. 1 lbzw. 2" zu er,setzen. . rungsgeseuz begl'ündet, S'Ü ist d~e Beitmgsgrund

lage nach dem Gewerblichen Sozialv·ersicherungs-
20. Im § 109 Abs. 2 ist der Punkt am Schluß gesetz um ,die Beitragsgrundiage nach diesem 

der lit. e durch einen Strichpunkt zu ersetzen; Bundesgesetz zu er~öhen. 
3!ls lit. fund g sind anzufügen: (3) übt ein nach den Bestimmungen dieses 

"f) auf Beiträge, die wegen Verletzung der Bundesg,esetzes inder Pensionsversicherung 
MeLdepflicht nachentnichtet wurden, soweit Pflichtversicherter auch Erwerbstätigkeiten aus, 
auf sie nicht § 32 Abs. 3 an;zuwenden ist die die Pflichtversicherung in der Pensionsver
,und soweit die Meldepflicht anderen Per- sicherung nach dem Allgemeinen Sozialversiche
sonen als dem Versicherten selbst obliegt; rungsgesetz und nadl dem Gewerblichen Sozial-

yersicherung,sges~tz begründen, so ist zunächst die 
g) auf Beiträge, die in den Fällen des § 33 a durchschnittliche monatliche Beitragsgrundlageim 

wegen Verletzung der MeLdepflicht nach Sinne des § 242 Abs. 2 des Allgemeinen Sozial
dem Allgemeinen" SozialVersicherungsgesetz versicherungsgesetzes um die Beitraß'sgrundlage 
nachzuzahlen waren, soweit diese Melde-· nach dem Gewerblichen Sozlvalversicherungsges.etz 
pflicht anderen Personen als dem Versicher- und dann um die Beitragsgrunldlage nach diesem 
ten selbst obliegt." Bundesgesetz zu erhöhen. 

21. § 111 Abs. 2 Iit. a hat zu Iauten: 

"a) wenn der Versicherungsfall die Folge eines 
Arbeitsunfalles oder einer ß,erufskrankheit 
(§§ 17~ und 176 bzw. 177 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes) ist, der (die) bei 
einem inder Pensionsversicherung nach 
,diesem oder einem anderen Bundesg,esetz 
PfLichtversicherten oder hei einem nam § 3 
dieses Bundesgesetzes in der Unfallversidle
rung pfljchtversicherten bzw. nach § 19 
oder § 19 a des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes selbstversicherten selbständig 
Erwerbstäuigen .eingetretenist, oder" 

(4) Die nach den Abs. 1 und 3 ermittelte Bei
tra,gsgmndllage ,darf den 35fachen Betrag der 
Höchsubeitragsgrundlage inder Pensi6nsversiche~ 
rung nach dem Allgemeinen Sozial versicherungs
gesetz, die nach Abs. 2 ermittelte Beitragsgrund
lage darf den Betrag der Höchsubeitragsgrund
lage inder Pensionsversicherung nach dem Ge
werblichen Soz:iaI'lersicherungsgesetz nicht über
steigen. 

(5) Ein Beitragsmonatmit Beitragsgrundlagen 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
und nach diesem Bundesgesetz im Sinne der 
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Abs. 1 und 3 gilt nur in der Pensionsversiche
rung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetz, ein Beitragsmonat mit Beitragsgrundlagen 
nach dem Gewerblichen Soz'ialversicherungsg,esetz 
und nach diesem Bundesgesetz gilt nur in der 
Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz aLs erworben. 

Erstattung von Beiträgen bei gleichzeitiger Aus
übung mehrerer versicherungspflichtiger Erwerbs

tätigkeiten 

§ 118 b. (1) überschreitet in einem Beitrags
m10nat 

a) die nach § 118 a A:bs. 1 oder 3 ermittelte 
BeitrllgsgrundLage den 35fachen Betrag der 
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensions
vers.icherung nach dem Allgemeinen Sozial
versücherungsgesetz oder 

b) die nach § 118 a Albs. 2 ermittelte Beitrags
grundlag,e die Höchstbeitragsgrundlage in 
der Pensionsv,ersicherung nach dem Gewerb
lichen Sozialversicherungsges,etz, 

so sind dem Versicherten Beiträg~ nach Maßgabe 
der Abs. 2 und 3 zu erstatten. 

25. Im Dritten Teil ist im Abschnitt I (vor 
§ 170) ein 1. Unterabschnitt mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

,,1. Unterabschnitt 

Ersatzansprüme im Verhältnis zu Trägern der 
gesetzlichen Unfallversimerung 

Ersatzansprüche des Versicherungsträgers 

§ 169 a. Der Versicherungsträger hat g,egeniliber 
den Trägern der gesetzl,jchen Unfallversicherung 
Anspruch auf den Ersatz des Aufwandes für Lei
stungen, die aus dem Versicherungsfall der Krank
heit ab dem ersten Tag der fünften Woche nach 
dem Eintritt des Versicherungsfalles von ihm 
erbracht worden sind, wenn es sich hiebei gleich
zeitig um einen Arbeitsunfall oder eine Berufs
krankheit im Sinne der Bestimmungen der §§ 175 
his 177 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetz.es handelt. Die Träger der Unfallver~che
rung haben dem Versicherungsträger den jeweili
gen Aufwand für d~e erbrachten Leistungen nach 
Maßgahe der Bestimmungen des § 169 c zu er~ 
setzen. 

Ersatzansprüme der Träger der Unfallversime-
(2) Der Versicherte kann b~s 30. Juni eines rung 

jeden Kalenderjahres beim Versicherungsträg.er § 169 b. (1) Der Versicherung'sträger hat den 
nach dieslem Bundesgesetz den Antrag stellen, Träg.ern der gesetzlichen Unfallversicherung die 
ihm die für Beitragsmonate des vorangeg1angenen Aufwendungen, die diese in den ,ersten vier 
Kalenderjahres von ihm zur Pensionsversicherung Wochen nach dem Eintritt des Versicherungsfalles 
nach diesem Bundesgesetz entrichteten Beiträge im Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall oder 
zu erstatten, soweit s,j,e auf den überschreitungs- ei.ner B,erufskrankheit für Leistungen der Kran
betrag nach Abs. 1 ,entfallen. kenbehandlung des V,er~ichertei:J. erbracht haben, 

(3) Soweit dem Versicherten Beiträge nach nach Maßgabe der Bestimmungen des § 169 c zu 
Abs. 1 mangels Antragstellung nicht erstattet I ersetzen. 
wurden,. sind ihn;t bei Eintfitt des Ver~i~erung~- (2) Hat der Träger der Unfallversicherung. 
falles die von ,Ihm ~?tnchtet~n Beltrage, d1e I Aufwendungen für die Heilbehandlung oder für 
gemäß Ahs. 1 auf den. UberschreInu~~betrag ent-I wiederkehrende Geldleistungen .aus der Unfall
faUen, aufgewertet mit ~em der zelthche~ Lage-I versicherung gemacht, und stellt sich nachträglich 
rung entsprechenden, 1m Jahr des Stlchtag,es· heraus, daß die Krankheit nicht Folge eines 
geltenden Aufwertungsfaktor (§ 45) zu erstatten." A!1beitunfalles ist; 'so hat der Versicherungsträger 

24. § 148 hat zu lauten: 

,,§ 148. Hinsichtlich der Leistungen der Unfall
versichef'ung gelten rdie Bestimmungen des Ab
schnittes VI und VI a des Ersten Teiles sowie die I 
Bestimmungen des Dnitten, Fünften und Sechsten 
Teiles des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
entsprechend mit der Maßgabe, daß 

1. der Versicherungsträger gemäß § 103 des 
Allgemeinen Soz:ialversicherungsgesetzes auf 
die von ihm zu erbringenden .Geldleistungen 
auch vom Versicherten zu entrichtende 
Kostenanteile gemäß § 80 dieses Bundes
g,esetzes aufrechnen darf; 

2. nach den Stiefkindern auch die Schwieger
kinder gemäß § 108 Abs. 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes bezugsber,echtigt 
~nd." 

die Aufwendungen zu el'setzen, soweit sie nicht 
über di,e Aufwendungen für die ,entsprechenden 
Leistungen der Krankenversicherung hinausgehen. 

Ausmaß des Ersatzanspruches 

§ 169 c. (1) Als Ersatz gemäß den §§ 169 a 
und 169 b Abs. 1 ist hinsichtlich der Kranken
behandlung für jeden Kalendertag der Behand
lungszeü 'zu leisten: 

a) bei einer als Anstaltspflege gewährten Kran
kenbehandlung (Unfallheilbehandlung) der 
für den Versicherungsträger jeweils geltende 
Pfle~egebührenersatz ,sowie die notwendigen 
Transportkosten zum und vom Kranken
haus; 

tb) bei einer nicht als Anstaltspflege gewährten 
Krankenbehandlung (Unfallhei.}behandhmg) 
ohne Rücksicht auf den Eintritt der Arbeits-
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fähigkeit für jeden Kalendertag des Behand
lungsz,eitraumes, sowe~t jedoch zwischen den 
einzelnen ärztlich.en Behandlungen mehr 
als 13 Kalendertage liegen, für jeden Be
handlungstag ein Betrag in der Höhe von 
25 v. H. des 360. Teiles ,der im § 181 Abs. 1 
zweiter Satz des Allgemeinen Sozialver-

- sich,erungsgesetzes festgesetzt'en Bemessungs
grundlage für die gemäß § 3 dieses Bundes
g.esetzes in der. Unfallver5icherung pflicht
versicherten. Eine geschlossene Behandlungs
zeit, für die die Kosten ·der nicht als An
staltspflege gewährten Krankenbehandlung 
(Unfallheilhehandlung) nach Kalendertagen 
abzugelten sind, liegt auch dann noch vor, 
wenn die Behandlung am selben Wochentag 
der zweiten Woche stattfindet. 

(2) Die gegenseitige Verrechnung der Ersatz
ansprüche kann auch durch Le,istullig von Pausch
beträgen auf Grund einer Vereinlba,rung, die zwi
schen dem' Versicherungsträger unld den Trägern 
der Unfallversicherung abzuschließen ist, durch
geführt werden. 

Ge1tendmachung des Ersatzanspruches 

§ 169 d. (1) Findet die gegenseitige Abgeltung 
der Ersatzanspruche im Wege der Einze1a:brech
nung statt, so s,inddiese Ersatzanspüche nach 
Maßgabe der Bestimmung,en des Abs. 2 vom 
ersatzberechtigten Versicherungsträiger jeweils 
geltend zu machen. 

(2) Der Ersatzanspruch ist ausgeschlöS'Sen, wenn 
er nicht spätestens sechs Monate nach Beendigung 
der Leisoungen bei dem zum Ersatz Verpflichteten 
geltend gemacht wird. Hat der Ersatzberechtigte 
ohne sein Verschulden erst nach Ablauf dieser 
Zeit davon Kenntnis erhalten, daß die Voraus
setzungen für einen Ersatzanspruch zutreffen, 
so kann er noch innerhalb zweier Wochen nach 
dem Tag, an dem er diese Kenntnis erlangt hat, 
·den Anspruch geltend machen." 

26. Im Dritten Teil Abschnitt I hat an die Stelle 
der überschrift zu § 170 folgende überschrift zu 
treten: 

,,2. Unterabschnitt 

Sonstige Ersatzansprüche der Versicherungsträger 
untereinander" 

27. l!m Dritten Teil Abschnitt I ist vor der 
überschrift zu § 171 folgende überschrift einzu
fügen: 

,,3. Unterabschnitt". 

28. a) 1m § 182 Z. 2 ist der Ausdruck ,,§ 73 
Abs. 1" durch den Ausdruck ,,§ 73" 2m ersetz,en. 

b) Im § 182 hat Z. 3 zu lauten: 
,,3. daß zur Fortsetzung des Verfahrens nach 

den Stiefkindern auch die Schwiegerkinder des 
Verstorlbenen berechtigt sind, wenn sie mit dem 

Anspruchsberechtigten zur Zeit seines Todes In 

häuslicher Geme,inschaft gelebt haben." 

Die bisherigen Z. 3 bis 6 erhalten die Bezeich
nung Z. 4 bis 7. 

29. Dem § 183 ist folgender Abs. 6 anzufügen: 

,,(6) Auftraggeber im Sinn,e des § 3 Z. 3 des 
Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/1978, ist hin
sichtlich der in den Albs. 3 his 5 genannten Auf
gaben sICets die Hauptstelle des Versicherungs
trägers." 

30. Dem § 225.ist als Abs. 7 a;nzufügen: 

,,(7) § 112 Z. 3 ist in den Fällen, in denen der 
land(fl{)~st)wirtschilf:tliche Betrielb vor d,em 
1. Jänner 1971 aufgegeben oder übergeben wor
den ist, mit der Maßgabe anzuwenden, daß sich 
der Zeitraum der letzten 120 bzw. 240 Kalender
monat,e auch um die Zeiten v.erlängert, die vor 
der Vollendung des 55. Lebensjahres, bei Frauen 
des 50. Lebensjahres liegen." 

31. Dem § 230 a ist als Aibs. 3 anzufügen: 

,,{3) In den Fällen, in denen die Ehe vor dem 
1. Jänner 1971 geschlossen wurde, der Ehegatte 
zum Zeitpunkt der Eheschließung bereits An
spruch auf eine Pens}on aus dem Versich'erungs
fall des Ahers oder der dauernden Erwerbsun
fähigkeit nach diesem Bundesgesetz g.ehabt hätte, 
in diesem Zeitpunkt aber das 65. Lebensjahr noch 
nicht überschritten hatte, und der Altersunter
schiedder Ehegatten nicht mehr als 25 Jahre 
beträgt, gelten die Vorschriften des § 127 mit 
der Maßga:be, daß an die Stelle der im Abs. 2 
Z. 1 lit. b ,dieser Bestim~ung geforderten Ehe
dauer von fünf Jahren eine solche von drei 
Jahr'en tritt." 

32. Im § 234 Einleitung ist der Ausdruck "im 
Geschäftsjahr 1979" durch den Ausdruck "in den 
Geschäftsjahren 1979 und 1980" zu erset'zen. 

ARTIKEL II 

Übergangsbestimmungen 

(1) Personen, die am 31. Dezember 1979 gemäß 
§ 5 Abs. 3 Z. 1, 2 oder 3 oder gemäß § 5 A:bs. 4 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in der am 
31. Dezember 1979 in Geltung gestandenen Fas
sung von der Pflichtversicherung in der Pen
sionsversicher,ung ausgenommen waren, sind auf 
Antrag von der Pflichtversicherung in der Pen
sionsversicherung nach dem Bauern~Sozialver
sicherungsgesetz zu befreien, wenn der Antrag 
bis 31. Dezember 1980 bei der Sozialversiche
rungsanstalt der Bauern gestellt wird. Die Be
freiung gilt rückwirkend ab 1. Jänner 1980 für 
die Dauer des Bestandes der Voraussetzungen 
für die seinerzeitige Ausnahme von der Pflicht
versicherung. 
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(2) Die Sozia1vel"sicherungsansta<lt der Bauern 
hat im Geschäftsjahr 1980 aus den Mitteln der 
Krankenversicherung .250 'Mrll. S und aus den 
Mitteln der Unfallversicherung 100 Mil!. S an die 
von dies,er Anstalt durchgeführte Pensionsver
sicherung zu überweisen. Diese. üb'erweisungen 
sind in monatlich gleich hohren Teilbeträgen vor
zunehmen. 

AR TIK.EL III 

Schlußbestimmungen 

(I) Verordnungen des Bundesminist,ers für 
soziale Verwaltung gemäß § 54 Abs. 3 Z. 1 des 
Bauern-Sozialver!licherungsgesetnes können rück
wirkend mit 1. Jänner 1979 erlassen werden. 

(2) Soweit nach den B,estimmungen des Bauern
Sozialversich,erungsgesetzes Einheitswerte land
(forst)wirtschaft1ich,er Betriebe heranzuziehen 
sind, sind .hiebei Änderungen dieser Einheits
werte, die auf Grund des Bewertungsänderungs
gesetzes 1979, BGBl. N r. 318, rum Hauptfest
stellungszeitpunki: 1. Jänner 1979 vorgenommen 
werden, für die Zeit vor dem 1. Jänner 1981 
nicht zu berücksichnigen. 

(3) Bei der Anwendung der Bestimmung des 
Art. II Albs. 6 erster Satz der 2. Novelle zum 
Bauern -Pensionsversicherungsgesetz gelten für 
Zeiträume ab dem 1. Jänner 1973 als Ändemngen 
des maßgeblichen Sachverhaltes alle Sachver:halts
änderungen, die nach der jeweils ab 1. Jänner 
1973 geltenden Rechtslage einen Einfluß auf die 
Ausgleichszulage bewirken. Als derartige Ände
rung,en des Sachverhaltes gelten jedoch nicht Ein
kommensIerhöhungen, die sich ausschließlich durch 
die Anwerudung des §85 Ahs. 10 des Bauern
Pensionsversicherungsge~etzes bzw. des. § 140 
Abs. 8 des Bauern-Sozialversich,erungsgesetzes 
sowie die Einführung und dj'e Erhöhung des 
Versicherrungswertes gemäß § 12 Abs. 2 des 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes rbzw. des 
§ 23 Abs. 2 des Bauern-SoZJialversicherungs
gesetzes ergeben. Der nach Art. Ir Abs. 5 der 

2. Novdle zum Bauern~Pens.i'Onsversicherungs
gesetz, BGBl. Nr~ 33/1973, weit,er zu gewährende 
Betrag an Ausgleichszulage mindert sich um jenen 
Betrag, um ,den eine Ausgleichm:ulag,e bei einer 
sülchen Sachverhaltsänderung zum Z:eitpunkt 
dieser SachV'erhaitsänderung zu miruclern wäre, 
unabhängig davon, ob eine solche Änderung 
einen Einfluß auf die Ausgleichszul;lJge nach dem 
Stand. der gesetzlichen Vorschriften zum 31. De
z,effitber 1972 gehabt hätte. Für Zeiträume ab 
dem 1. Jänner 1977 gelten Erhöhungen der Ein
heitswerte nach dem Abgabenänderungsgeset21 
1976, BGBl. Nr. 143, jedenfalls als Änderung 
des maßgeblichen Sachv,erhaltes im Sinne des 
Art. II A:bs. 6 der 2. Noyelle zum Bauern
Pensionsversich,erungsgesetz, BGB!. Nr. 33/1973, 
bzw. als Änderung der für die Zuerkennung der 
A usgleich'm:ulage maßgehen.den Sach- und R'echts
lage gemäß' § 144 Abs. 3, ungeachtet dessen, daß 
sie am 31. Dezember 1972keirie Auswirkungen 
auf die Ausgleichszulag,e gehabt hätten und una.b
hiingig ,davon, ob am 1. Jänner 1976 das Engen
turn 31m ~and(fol'st}wirtschaftlichen Betrieb IlJOm 
bestanden hat. 

'ARTIKEL IV 

Inkrafttret~n 

Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich der Be
stimmungen des Art. I Z. 4, 7 und 22 rück
wirk'eIlid mit 1. Jänner 1979, hinsichtlich aller 
ÜJbr,igen Bestimmungen am 1. Jänner 1980 in 
Kraft. 

ARTIKEL V 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung' dieses Burudesgesetzes ist 
hinsichtlich der Bestimmung des § 62 Ahs. 2 des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in der Fa'ssung 
des Art. I Z. 13 der Bundesminister für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem BUindes
minister für Justiz, hinsichtlich aller übrigen 
Bestimmungen der Bundesminister für soziale 
Verwaltung betraut. 
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Er~äuterungen 

Das am 1. Jänner 1979 in Kr.aft getretene gen des Gerichtshofes in gleicher Weise für ,den 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz hat alle Rechts- Bereich der Bauern-Pensionsversicherung Geltung 
vorschriften auf dem Gebiete der Kranken- und zuzusprechen ist. Eine Bereinigung des Problems 
Pensionsversicherung der in der Land- und Forst- erscheint umso dringender, als der Verfassungs
wirtsch,aft selbstmdiig Erwerlbstätigen zu einem gerichtshof schon vor einiger Zeit die gleich
einzigen Gesetzeswerk zusammengefaßt, hiebei artigen Bestimmungen über die Versicherungs
jedoch die damals in Geltung gestandene alte pflicht na.ch, dem gewerblichen Sozialversiche~' 
Rechtslage übernommen. Eine Bereinigung an- rungsgesetz in Prüfung gezogen hat und das Er
hängiger Probleme ist daher mit dieser Kompi- gebnis dieser verfassungsrechtlichen Prüfung noch 
lation nicht vorgenommen worden. Mit dem vor- in diesem Jahr zu erwarten ist. 
liegenden Novellenentwurf soll eine Lösung Das Bundesministerium für soziale Verwal
dringender Probleme nachgeholt werden. Im tung hat, seitdem der Verfassungs gerichtshof 
Mittelpunkt dieses Vorhabens stehen jene Vor- erstmals im Jahre 1974 die Verfassungswidrig
schläge, die eine Regelung der Versicherung keit einer Ausnahmebestimmung im GSPVG fest
jener Personen zum Inhalt haben, die gleich- gestellt hatte, diesem Problem besondere Auf
zeitig mehrere Erwerbstätigkeiten ausü:ben, welche merksamkeii zugewendet. Dieses Bemühen führte 
die Versicherungspflicht in mehreren gesetzlichen im Jahre 1976 zu Lösungsvorschlägen im Rahmen 
Pen:~ionsversicherungen begründen. einer Regierungsvorlage, ,die aber keine Gesetzes~ 

Zu den in der Regierungsvorlage vorgesehe- kraft erLangt hatten. Aber auch ,inder Folge hat 
nen finan2Jielllen Maßnalhmen wird bemerkt, daß es nicht an Versuchen gefehlt, einen Weg zu 
sie vorwiegend der Entlastung des Bundeshaus- finden, der den Regeln des Verfassungs rechtes 
haltes .dienen. Bezhgl!ich der finanziellen Aus-, entspricht und andererseits' auf die berechtigten 
wirkungen wird 'auf die Finanziellen Erläute-' Anliegen der betroffenen Versicherten Rücksicht 

nimmt. Schließlich hat der Bundesminister für 
soziale Verwaltung im Mai 1979 einen Arbeits-

rungen verWIesen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes kreis einberufen, der aus Vertretern der in Be-
wird bemerkt: tracht kommenden gesetzlichen beruflichen Ver

Zu Art. I Z. 1, 3, 5, 6, 11, 12, 23 und Art. 11 
Abs.1 (§§ 2 a, 5 Abs. 3 und 4, 9 Abs. 2, 10 Abs. 1, 
28 Abs. 1, 33 a, 118 a und 118 b): 

tretungen, der befaßten Ministerien und der So
zialversicherungsträger zusammengesetzt war und 
dessen Aufgabe in einer eingehenden und sorg
fältigen Erörterung aller einschlägigen Fragen be-

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt-: stand. In diesem Arbeitskreis wurde weitgehend 
nis vom 22. März 1979, Z1. G 96, 110/78-14, fest-' übereinstimmung darüber erzielt, von dem in 
gestellt, daß die Gesetzesbestimmungen des § 2: den Ausnahmeregelungen des GSVG und des 
Abs. 1 Z. 1 und des,§ 2 Abs. 2 Z. 1 GSPVG ver-' BSVG, zum Ausdruck gebrachten Grundsatz der 
fassungswidrig waren (siehe auch die Kund- Subsidiarität fhr den Bereich der Pensionsver
machung BGB1. Nr. 220/1979). Zu diesem Er-' sicherung abzugehen und bei gleichzeitiger Aus
geb:nis ,ist der Ger,ichoShof ,gelangt, wdl er die übung mehrerer Erwerbstäti:gkeit'en die Pflicht
Bestimmungen über die Versicherungspflicht in versicherung in allen in Betracht kommenden 
der Gewerblichen SclbstälIldigen-PensionsverSliche-, gesetzlichen Pensionsversicherungen eintreten zu 
rung und die damit im Zusammenhang stehenden: las'sen, und zwar ,insoweit, als .die Summe der 
Ausnahmeregelungen als eine Einheit betrachtet: in den einzdifien Erwerlbställigkeiten erzielten B,ei
hat. Damit hat das Problem der Mehrfachver-' uagsgrundlagen einen der jeweils in Betracht 
sicherung bei gleichzeitiger 'Ausübung mehrerer kommenden Höchstbeitragsgrundlage entspre
Erwerbstätigkeiten in den einzelnen gesetzlichen, .chenden Betrag nicht übersteigt. Eine derartige 
Pensionsversicherungen neuerlich Aktualität ge-: R,egelung entspräche jenen Grundsätz'en, wie sie 
wonnen, zumal auch den rechtlichen überlegun- i seit jeher schon innerhalb der einzelnen Pensions-
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versicherungen in Geltung stehen, und bietet dem 
Versicherten Gewähr dafür, ,daß der spätere Pen
sionsanspruch seinen Umfang nach ein Äquiva
lent für die gesamten im Arbeitsleben erzielten 
Einkünfte darstellt. Im übrigen würde dieses 
Vorhaben dem Grundgedanken der Gleichwertig
keit und Glei.chrangigkeit der einzelnen Pensions
versicherungen in bezug auf die Durchführung 
der Versicherung gerecht. Schließlich wurde im 
Zuge der Beratungen nach einem Weg gesucht, 
der der Vollziehung die geringste Belastung auf
erlegt. und in dem Härtefälle weitgehend aus
geschlossen werden können. 

In diesem Sinne ist der vorliegende NovelIie
rungsvorschlag von der Absicht gekennzeichnet, 
die in den Beratungen des Arbeitskreises erziel
ten Ergebnisse zu realisieren. 

Der erste Schritt zur Realisierung des ange
strebten Zieles ist die Aufhebung aller in den 
Pensionsversiche.rungen nachdem GSVG und dem 
BSVG in Geltung stehenden Ausnahmebestim
mungen für den Fall einer gleichzeitigen Aus
übung mehrerer Erwerbstätigkeiten, sodaß bei 
Zutreffen dieser Voraussetzungen Pflichtversiche
rung in jeder der in Betracht kommenden Pen
sionsvers.ich.erun~()n und! damit auch Beitra'gs
pflicht besteht, und zwar auch da,nn, wenn dane
ben noch eine Beschäft.~gung in einem öffendich
rechtl:ichen oder unkündbar privatrechdichen 
Dienstverhältnis zu einer öffenul,ich-rechtlichen 
Körperschaft mit Anwa,rtschaft auf Ruhe- oder 
Versorgungsgenuß bestehen 'sollte. Dies'e Aufhe
bung konnte jedoch nur unter Bedachtnahme dar
auf erfolgen, daß häufig land(folrst)wirtschaftliche 
Betriebe von Ehegatten auf gemeinsame Rech
nung und Gefahr ,geführt werden. Das Ergebnis 
dieser übedegungen ist in der neu eingefügten 
Bestimmu~g .des § 2a en tJhaLten. 

Kernstück der Neuregelung bildet der Vor
schlag tiber eine starre Z.uordnung der gleichzeitig 
in mehreren gesetzlichen Pensionsversicherungen 
erworbenen Beitragsmonate zu ein'er einzigen 
Pensionsversich,erung in der Rceihenfolge ASVG
GSVG - BSVG, und zwar unabhängig von der 
Höhe der Beitragsgrundlagen. Besteht daher 
gleichzeitig Versicherungspflicht nach dem ASVG 
und dem GSVG oder BSVG, so soll ein Ver
Slicherungsmonat nur in der Pensi()nsversicherung 
nach dem ASVG erworben werden, auch wenn 
inder selhständ1g,en Erwerbstätigkeit höhere Ein
künfte erzielt worden sind. In diesem Versiche
rungsmonat sind allerdings die Summe der Bei
trag&grundlagen bis zur Höchstbeitragsgrundlage 
nach dem ASVG zu berücksichtigen. ' 

übersteigt die Summe der Beitragsgrundlagen 
die Höchstbeitragsgrundlage jener für die Zuord
nung in Betracht kommenden gesetzlichen Pen
sionsversicherung, so wird dem Versicherten die 
Möglichkeit eröffnet, die von ihm entrichteten, 

auf den überschreitungsbetrag entfallenden Bei
träge zurückzufordern, sofern er bis 30. Juni des 
folgenden Kalenderjahres einen bezüglichen An
trag steHt. Zuständig ist der Versicherungsträger 
jener gesetzli.chen Pensionsversicherung, deren 
Beitragsgrundlagen nach der Zuordnungsregel 
nicht zur Gänze Berücksichtigung gefunden haben. 
Unterläßt der Versicherte ,eine AntragsteUung, 
so werden ihm die auf den überschreitungs betrag 
entfallenden Beiträge nach Eintritt des Versi.che
rungSif a'Hesrückersta ttet. 

Wenngleich dieser Lösung bei den Beratungen 
des Arbeitskreises letzten Endes der Vorzug ge
geben wurde, so wäre doch darauf hinzuweisen, 
daß die~m Rahmen der VoLlziehung anfallende 
Mehrbelastung nicht auf alle Versicherungsträger 
der in Betracht kommenden gesetzlichen Pen
sionsversicherungen gleichmäßig verteilt wird. Die 
starre Zuordnung bringt es mit sich, daß der in 
Betra,cht kommende Versicherungsträger nach 
dem ASVG niemals, wohl aber der Versicherungs
trruger nach dem GSVG bzw. BSVG mit Bei
tmgsrückerstattungen befaßt sei,n wird. 

In der gegenständlichen Neuregelung findet 
a'uchdas Bemühen Ausdruck, Härtefällen soweit 
wie möglich zu begegnen. In erster Linie sollen 
selibständig Erwerbstätige, die ,glauJbhaft machen, 
daß sie rbereits auf Grund ·einer unselbständigen 
Erwerbstätigkeit Entgelt über der jeweiligen 
Hö.ehstbeitragsgrunglage beziehen, zunächst keine 
Beiträge zu entrichten haben. Stellt sich nach Ab
lauf eines Kalenderjahres heraus, daß die ur
sprüngliche Annahme den Tatsachen entsprochen 
hat, so soll in diesen Fällen überhaupt eine Be
freiung von der Beitragspflicht eintreten. Diese 
im § 33 a vorgeschlagene Regelung kommt einem 
Verlangen der zuständigen gesetzlichen beruf
lichen Vertretung entgegen und verhindert es, 
daß der Versicherte zunächst Beiträge zu entrich
ten hat, obgleich die begründete Annahme ge
geben ist, daß di,e~e Beiträge später rückzuerstat
ten sind. Das Funktionieren dieser Bestimmungen 
wird allerdings in hesondel'em Maße von der Ein
haltung insbesondere der im § 16 Abs. 2 
vorgesehenen Meldepflichten abhängen, wenn 
etwa die versicherungspflichtige Beschäftigung 
na.eh dem ASVG beendet oder wenn diese Be-
3chäftigung geringer entlohnt werden sollte. 

Zu dem im Entwurf enthaltenen Vorschlag, aus 
den angeführten Gründen die Fälligkeit der Bei
träge hinauszuschieben, hat der Hauptverband die 
Ansicht vertreten, daß einer Regelung der Vor
zug zu geben wäre, die den Versicherungsträger 
ermächtigt, ungeachtet der eingetretenen Fällig
keit der Beiträge in den angeführten Fällen vom 
Beitragseinzug Abstand zu nehmen und für den 
Antrag eine Frist vorzusehen. Da eine Verwirk
lichungdieser Vorschläge weder eine Verein
fachung für die Vollziehung noch auch eine Er-
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lei.chterung für den Versicherten brächte, erschien 
es angezeigt, bei der im versendeten Entwurf 
vorgeschlagenen Fassung zu bleiben, zumal mit 
.der Gesamtregelung Neu1and hetr,et,en wird und 
ühnedies die Ergebnisse der praktischen Anwen
dung abzuwarten wären. 

Die im Art. Ir vürgesehene übergangsbestim
mung überläßt die Fortsetzung des Ve'rsicherungs
verhältnisses bzw. das Ausscheiden aus der Pflicht
versicherun'g in der Pensiünsversicherung dem 
freien Willen jener Versicherten, die nach dem 
geltenden Re.cht vün der Versicherungspflicht 
nach dem BSVG ausgenümmen sind. 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß 
die Subsidiarität im Verhältnis zur Notarver
sicherung im Hinblick auf das weitgehend anders 
geartete Beitrags- und Leistungsrecht dieser Ver
sicherung, das umfangrei.ch Sünderregelungen für 
einen verhältnismäßig geringen Persünenkreis er
fürderlich gemacht hätte, Ibe~behalten wurde. 

Zu Art. I Z. 2 (§ 3 Abs. 3): 

In der Unfallversicherung fehlt die im Bereich 
der Kranken- und Pensiünsversicherung dur.ch 
§ 2 Abs. 5 Z. 1 lit. b getroffene Regelung für 
jene Fälle, in denen die versicherungspflichtige 
Tätigkeit erst nach dem Tod des Betriebsführers 
während des Verlassenschaftsverfahrens aufge
nommen wird. Die vürgeschlagene Ergänzung 
süll diese Lücke beseitigen. 

Zu Art. I Z. 4 (§ 8 Abs. 5): 

Gemäß § 6 Abs. 2 . hängt die Krankenver
sicherung des Pensionswerbers nicht (mehr) -vün 
der Antmgstdllung auf die Ausstellung einer 
Bescheinigung ab, diese hat vielmehr der Ver
sicherungsträger gegebenenfalls vün Amts wegen 
auszustellen. Der geltende Text des ,§ 8 Abs. 5 
steht mit dieser Regelung nicht im Einklang. 

Zu Art. I Z. 7 (§ 13 Abs. 2): 

Es handelt sich um die Richtigstellung eines 
Redaktiünsversehens. 

Zu Art. I Z. 8 (§ 17): 

Die §§ 16 und 17 enthalten jeweils verschieden 
lange Fristen. Da das Interesse des Versi.cherungs
trägers an einer rechtzeitigen Information bei den 
das Versicherungsverhältnis betreffenden Ange
legenheiten wohl gleich grüß ist, wird für die 
§§ 16 und 17 eine einheitliche Frist vün einem 
Münat vorgeschlagen. 

Zu Art. I Z. 9 lit. a und b (§ 23 Abs. 2): 

Diese Knderung ,enthält neben einer Richtig
stellung die Anürdnung, daß die Hundertsätze 
dur.ch Verordnung des Bundesministers für so
ziale Verwaltung festzustellen sind. 

Zu Art. I Z. 9 Ut. c (§ 23 Abs. 4): 

Analüg zur Bestimmung des Abs. 2, in der 
eine Rundung ,dies Versicherungswertes vo.rgesehen 
ist, süll auch die aus den einkümmensteuerpflichti
gen Einkühften abgeleitete Beitragsgrundlage 
zwecks einfacherer administrativer (autümations
gerechter) Bearbeitung gerundet werden. 

Zu Art. I Z. 13 (§ 62 Abs. 1 und 2): 

Die gegenständliche Knderung entsprid1t der 
Neufassung des § 98 a Abs. 1 und 2 ASVG, wie 
sie im Rahmen des Entwurfes einer 34. Nüvelle 
zum ASVG vorgeschlagen wurde. Zur näheren 
Begründung wird daher auf die einschlägigen 
Erläuterungen dieses Novellenentwurfes Bezug 
genümmen. 

Zu Art. I Z. 14 (§ 68 Abs. 5): 

Die gegenständliche Knderung übernimmt die 
gleichartige, in der Regierungsvürlage einer 
34. Nüvelle zum ASVG vorgesehene Knderung 
des ,§ 104 Abs. 6 ASVG. 

Zu Art, I Z. 15 (§ 72): 

Die in das BSVG aufgenommene Bestimmung, 
nach der der Aufwand für jede zu Unre.cht er
brachte Sachleistung zurückzufordern ist, geht 
über die frühere Regelung des § 40 B-KVG und 
auch des geltenden § 107 ASVG hinaus. Jene 
Bestimmung ist außerdem bei der unrechtmäßigen 
Gewährung vün Heilmitteln nur unter unver
hältnismäßig hühem Verwaltungsaufwand zu ad
ministrieren, weil die Rezepte mit den Apütheken 
in Summe, aber nicht für jeden einzelnen Ver
sicherten gesondert verrechnet werden und da
her der auf diesen entfallende Aufwand nur 
nach Sichtung des gesamten Rezeptküntingents 
feststellbar ist. Auch die 33. ASVG-Nüvelle über
nahm übrigens nicht die früher nur im GSKVG 
enthaltene Regelung. Der Vürschlag bringt daher 
die Anpassung an die früher im B-KVG und im 
ASVG bestehende Rechtslage, ferner eine Zitie
rungskürrektur (§§ 16 bis 18 und 20). 

Auch in Fällen des § 80 Abs. 2 kann ein bereits 
gemäß § 73 Abs. 2 ausgezahlter Küstenersatz als 
ungebührlich festgestellt' werden. Durch die Zi
tierung von § 73 allein wird sichergestellt, daß 
auch Zahlungs empfänger gemäß § 73 Abs. 2 zum 
Rückersatz herangezogen werden dürfen. 

Zu Art. I Z. 16 (§ 80 Abs. 3 und 5): 

Wie in der Gewerblichen Selbständigen-Kran
kenversicherung (§ 86 Abs. 5 lit. b GSVG) süll 
auch in der Bauernkrankenversicherung der Ver
si.eherte bei anzeigepflichtigen übertragbaren 
Krankheiten keinen Küstenanteil bezahlen 
müssen. 
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§ 80 Abs. 5 BSVG übernahm die Regelung des 
§ 86 Abs. 3 GSVG, deren - vor allem admini
strative - Vorteile auch für den BereiciJ. des 
BSVG von Bedeutung sind, nur tei'lweise. Durch 
die Zitierung von ,,§§ 36 bis 40" wird auch nach 
dem BSVG Versicherten u. a .. die bisher nicht be
stehende Möglichkeit eingeräumt, zuviel gezahlte 
Kostenanteile zurückzufordern, und für Rück
stände an Kostenanteilsforderungen ein günstige
rer Rang in Ausgleichs- und Konkursverfahren 
erreicht. 

gemäß § 80 BSVG, nicht genannt, sodaß 
§ 148 BSVG entsprechend zu ergänzen wäre .. 

Wenn nach einem Verstorbenen, der von der 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern sowohl eine 
Pension als auch eine Unfallrente bezogen hat, ein 
Pensions- und Rentenguthaben vorhanden ist, 
und außer Schwiegerkindern keine anderen An
gehörigen vorhanden sind, haben diese Guthaben 
ein vers.chiedenes rechtliches Schicksal. Das Pen
sionsguthaben kann gemäß § 73 Abs. 1 BSVG 
unmittelbar an die Schwiegerkinder ausgezahlt 
werden, bezüglich des Rentenguthabens und eines 

Zu Art. I Z. 17 (§ 92 Abs. 1): allfälligen Restes an Bestattungskostenbeitrag ge-
Die Einbeziehung der Abs. 4 und 5 des § 89 mäß § 214 Abs. 3 ASVG muß die Bezugsberech

bringt eine Anpassung an die Bestimmungen 'tigung erst im Rahmen eines allfälligen Verlassen
über die Gewährung der Pflege in einer ,öffent- schaftsverfahr.ens geklärt werden. Mit der vor
lichen Krankenanstalt; so wird vor allem klar- ges,chlagenen Änderung wird erreicht, daß alle 
.gestellt, daß auch die Kosten einer Beförderung Guthaben aus der Unfallversicherung, auch solche 
in eine nicht-öffentliche Krankenanstalt vom Ver~ gemäß § 214 A'bs. 3 ASVG, nach den Stiefkindern 
sicherungs träger zu übernehmen sind. den Schwiegerkindern ausgezahlt werden dürfen. 

Zu Art. I Z. 18 (§ 99 Abs. 4): 

Analog zum Kreis der gemäß § 73 bezugs
. berechtigten Personen sollen auch bezügli.ch des 
überschusses an Bestattungskostenbeitrag die 
Schwiegerkinder empfangsberechtigt sein. 

Zu Art. I Z. 19 (§ 107 Abs. 4): 

Es handelt sich um die Berichtigung eines Re
daktionsversehens, da der bisher zitierte § 106 
Abs. 1 Z. 2 riur LZVG-Beitragszeiten behandelt. 

Zu Art. I Z. 20 (§ 109 Abs. 2): 

Ebenso wie für Dienstnehmer werden auch 
manchmal für im elterlichen Betrieb beschäftigte 
Kinder nach' Verletzung der Meldepflicht Bei
träge nachentrichtet. Lit .. f übernimmt hiezu die 
adäquate Regelung des § 230 Abs. 2 lit. e ASVG. 

Zu Art. I Z. 21 (§ i 11 Abs. 2 lit. a): 

Bei der vorliegenden Änderung handelt es si.ch 
um eine Anpassung an die Fassung der gleich
artigen Bestimmung des § 235 Abs. 2 lit. a ASVG. 
Diese Anpassung ist im Zuge der Beseitigung der 
Subsidiarität erfordedich geworden. 

Zu Art. I Z. 22 (§ 118 Abs. 5): 

Es handelt sich um die Berichtigung eines Re
daktionsversehe'ns (Hinweis auf Abs. 4 Z. 2 wurde 
unterlassen). 

Zu Art. I Z. 25 bis 27 (§§ 169 abis 169 d): 

Die seinerzeiti-ge Eliminierung der §§ 70 his 73 
B-KVG durch die 6. Novelle, BGBL Nr. 34/1973, 
war vün der üherleg\lJng bestimmt, daß Ersatz
.ansprüche zwischen der Krankenversicherung 
nach dem B-KVG und der, Unfallversicherung 
der Bauern; weil nun !heide Versicherungen von 
einem Versicherungsträger durchzuführen ~ind, 
obsolet sind. Diese überlegung gilt a1her nicht im 
Verhältnis zu anderen Unfallversicherungsträ
gern, sodaß dieslbezüglich,e 'Bestimmun:gen, wie ·sie 
auch in den §§ 178 bis 181 des GSVG en~halten 
sind, erforderlich sind. Insbesündere in Fällen des 
§ 176 Abs. 1 Z. 6 ASVG und vor allem bei 
Unfällen von Schülern erbringt die Bauern
krankenversicherll'ng Vodeistungen, ohne zurzeit 
wie die anderen Krankenversicherungsträger 
'einen Ersatzanspruch zu haben. 

Zu Art. I Z. 28 (§ 182 Z. 2 und 3): 

Bei der Änderung i,n § 182 Z. 2 handelt es 
sich um die Berichtigung eines Redaktionsver
sehens. Die Einfügung der Z. 3 bezweckt die 
Wiedereinfuhrung der seinerzeit im B-PVG bzw. 
B-KVG enthalten·en Regelung, nach der auch die 
Schwiegerkinder zur Fortsetzung des Verfahrens 
berechtigt waren (die im übrigen gemäß § 73 nach 
dem Tüd des Ans,pruchsberechtigten bezugsbe~ 
rechtigt sind). 

Zu Art. I Z. 29 (§ UÜ Abs. 6): 

Der Vorschlag, als Auftra,gge'her im Sinne des 
Zu Art .• I Z. 24 (§ 148): § 3 Z. 3 des Datenschutzgesetzes, HGBL Nr. 56~/ 

Die Verwaltungsökonomie spricht für die Vor- 19718, die Hauptstelledes Versicherungsträgers 
teile einer Dekompensation von Forderung und zu hestimmen, entspricht der ,gleichartigen Ände-' 
Gegenforderung innerhalb desselben Versiche- rung des§ 418 Albs. 8 ASVG, wie sie in der R'e
rungsträgers. Im § 103 ASVG sind als aufrechen- gierungsvorlage einer 34. Novelle zum ASVG 
bare Forderungen Kostenanteile, speziell solche I vorgeschlagen wurde. 
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Zu Art. I Z. 30 (§ 225 Abs. 7): 
§ 225 kbs. 3 läßt übergang~bestimmungen im 

Bereich der Bauerripensionsversicherurug nur inso
weit weitergelren, als' sie das Ausmaß bereits am 
31. Dezernber 19'78 bestandener Leisturugsansprü
che garantieren. Die, Vorschriften des Art. III 
Albs. 1 und 2 der 2. B-PVG-NoveHe, BGBL Nr. 33/ 
1973, werden somit durch Abs. 3 des § 225 BSVG 
nicht erfaßt, so daß eine 'entsprechende Ergänzung 
des § 22'5 vorzunehmen ist. 

Zu Art. I Z. 31 (§ 230 a Abs. 3): 
§ 225 Ahs. 3 läßt übergarugsbestimmungen im 

Bereich der Bauernpensionsversich,erung nur in
s:oweit weitergelten, ,;tls sie das Ausmaß 'bereits 
am 31. Dezember '1978Ibestandener' Leistungs
ansprüche garantieren. Die Vorschriften des 
Art. III Albs. i und' 2 der 2. B..,pVG-Novelle, 
BGBL Nr., 33/1973, werden somit durch Ahs. 3 
des § 225 BSVG ruicht erfaßi:, sodaß eine ent
sprechende Ergänzung des § 2'30 a vorzunehmen 
1St. 

Zu Art. m Abs. 1: 
Obgleich die Verordnurugsermächtigung des 

§ 54 Albs, 3 Z. 1 iBSVG mit 1. Jänner 1979 
in Kraft getreten ist,' wurden verfassungsrecht
liche Bedenken gegen eine mit Rückwirkung auf 
den 1. Jänner 19'79 vorgesehene Erlassung der
artiger Verordnungen geäußert. Diesen Bedenken 
soll mit dem vorliegenden Novellierungsvor
schIa,g Rechnung getra.gen werden. 

Zu Art. III Abs. 2: 
Das BewertungsänderungsgeSetz 1979, BGBL 

Nr. 318, enthält für den Hauptfeststellungszeit
punkt 1. Jänner 1979 eine Erhöhung der Hektar
sätze für das landwi~tschaftliche Vermögen und 
für das Weinlbauvermögen. Da die sich aus der 
Hektarsatzerhöhun,g ,ergebende bescheidmäßige 
FeststeHun,g im Einzelfall zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten erfolgen wird, wäre der Beginn der 
Auswirkungen für die Betroffenen dem Zufall 
überlassen. Der vorliegende NoveHierungsvor
schlag, dies'e Auswirkungen für das Jahr 1980 
Ü'berhaupt auszuschließen, verhindert diese nega
tive Wirkung, zumal angenommen werden kann, 
daß die Neulbewertung im Jahre 1980 xbgeschlos
sen werden wird. 

Es kan'n keinem Zweifel unterliegen, daß das 
Er,gelbnis der Hauptfeststellung mit 19\81 auch in 
das Sozialversic4erungsrecht Ein,gang finden muß, 
weil es auf Dauer nicht vertrerbar wäre, hier mit 
anderen Einheitswerten zu arbeiten, als sie auf 
Gru!1Jd d'er tatsächlichen Ei.nschätzung festgesteHt 
werden. 

Zu Art. III Abs. 3: 

·Wie schon in der Begründung der Regierungs
vorlage der 33. Novelle zum ASVG (1084 der 
Beilagen) dargelegt wUrde, hat das Bundesmini
sterium für soziale Verwaltung mit Erla'ß vom 

------------------

22. November 1976, Z. 20 233/5~la/76, ausgeführt, 
daß die generelle Erhöhung der landwirtschaft
lichen Einheitswerte gemäß Art. IVZ. 2 des 
Abgabenänderungs,gesetzes 1976, BGBL Nr. 143/ 
1976, eine Anderung des Sachverhaltes im Sinne 
des § 292 Albs. 9 ASVG, § 89 Abs. 9 GSPVG 
und § 85 Albs. 9 B.,PVG darsteHt. Die Pensions
versicherungsträg·er halben auf Grund dieser 
Rechtsauffassung die Einkommen aus land
(forst)wirtschaftlichen Betriclben neu, berechnet 
und die nach Art. VI Albs. 30 der 29. Novelle 
zum ASVG, Art. II Abs. 9 der 2'1. Novelle zum 
GSPVG und Art, U Abs. 5 der 2. Novelle' zum 
B-<PVG weiter zu gewährende Ausgleichszulag'e 
ab 1. Jänner 1977 entsprechend vermindert. 

Das OLG Wien hat sich in mehreren Urteilen 
dieser RechtsauHassung nicht ,angeschlossen und 
aus1g,es,prochen, daß sich die im IAibgabenände
rungs,gesetz 1976 vOJ:1geseheri,e 10% ige Erhöhung 
der Einheitswerte nicht auf die Höhe der weiter 
zu gewährenden Ausgleichszulage auswirkt. Um 
einer solchen der Absicht des Gesetzgebers nich.t 
emsprechenden Judikatur ,den Boden zu entZlie
hen, wurde in ,die 33. Nove~le zum ASVG in der 
Fassung des Sozialrechts-Anderungsgesetzes 1978 
eine Bestimmung fol.genden Inhaltes ,lufgen,om
men (Art. XXI Albs. 9): 

,,(9) Bei der AnlWendung der Bestimmungen 
des Art. VI Abs. 31 der 29. Novelle zum All
gemei1nen Sozia1versicherung~gesetz, BGBL Nr. 31/ 
1973, sind für Zeiträume ab L Jänner 1977 
Einheitswe~te,die der Ermittlung des Nettoein
kommens des Pension~berechtigtenzugrunde 
gelegt wurden, um 10 v. H. zu erhöhen." 

Gleichlautende Bestimmungen wurden auch fUr 
den Bereich der Gewerblichen SeLbständigen
Pensions,versicherung und der Bauern-Pensions
V'ersicherung aufg'enommen. 

Durch die ~n Rede stehenden Regelungen wer
den allerdings nur die sogenannten geschützten 
Ausgleichszulagen erfaßt. Im Hiniblickauf die 
Judikatur des OLG Wien tritt das gleiche 
Problem auch bei den nicht ,geschützten Aus
gleich:szulagen auf, 'sodaß eine Ausdehnung der 
Regelung des Art. XXI Albs. 9 der 33. Novelle 
zum ASVG in der Fassun'g des, Sozialrechts
Anderungsgesetzes 19'78 sowi'e der analogen Re
gelungen im Bereich der SeLbständigen-Pensions
versichemngen für die ühri.gen in Betracht kom
menden Aus.gleichszulagen erforderlich ist. 

Auch erga'b sich die Frage, ob die Regelung 
nur in den Fällen anzuwenden ist, in denen die 
'B'esitzübergabe na,ch dem 1. Jänner 1976 statt
gefunden, oder auch Fälle, in dene~ sie vor diesem 
Zeitpunkt stattgefunden hat. Da 'Sich überd~ies 
herausstellte, daß, die Vorgangsweise der Pen
sionsversicherurugsträger nticht einheitlich ist, 
wurde ,die vorli,egerude, ,"om Hauptverband' der 
österreichischen Sozia\versicherungsträger vorge
schlagene Regelung in den Entwurf aufgenommen. 
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Finanzielle Erläuterungen 

Das finanzieHe Schwergewicht des vorliegenden 
Entwu1"fes liegt 'bei den folgenden Maßnahmen, 
die den Bundesvoranschlag (BVA) 1980 ent
lasten. 

1. In derPflichtversicherung der 
Pensionsversicherung die Er
höhung des Beitragssatzes 

dieses Jahres, betragen. F'ür das Jahr 1980 kann 
daher dem Versicherungsträger noOchmals die Be
streitun,g der Aufwendungen für Jugendlichen
und Gesundenuntersuchungen aus dieser Rück
lage zugemutet werden. 

Zu3.: 

von 10,2!5v.iH:auf,lü;75v.H. 76 Mit!. S Seit dem Bestehender Anstalt konnte die 
2. Transfer von 2~/() der Kran- Krankenversicherung im Zeitraum 1974 bis 1978 

,kel1iversicherungs'b-ei.träge .an insgesamt einen Mehrertrag von 384,569 Mil!. S 
. die Pensionsversicherung .. 35 Mil!. S erzielen, der durch die Inanspruchnahme von 

3. Transfer von Mitteln der Mitteln des Bundes zustande kam. Es kann daher 
Kran:kenversicherung an die schon auf Grund dieses EI;ge<bnisses dem Ver-

250 MI·II. S sicherungsträ.ger zugemutet werden, zumal er Pensionsversicherung ...... ch f . . M h au . ür 1979 emen weIteren e rertrag von 
4. Transfer von MitteLn der 155 Mill. S erw.artet, im Jahre 19180 einen Betrag 

Unfallversicherung an die von 25'0 Mil!. S aus den Mitteln der Kranken~ 
Pensionsversicherung ...... 100 Mill. S. versicherung an die Pensionsversicherung zu 

Im einzelnen ist zu diesen Maßnahmen zu be- uberweisen. 
merken: 

Zu2.: 

Die bereits 1979 geltende analoge Maßnahme 
führt in der Krankenversicherung nach dem Vor
anschlag der Anstalt noch immer zu einem Mehr
ertrag von rund 155 Mil!. S. Die Verlängerung 
dieser Maßnahme für 1980 kann daher ohne Ge
fährdung der finanziellen LeistUngsfähigkeit vor
gesehen werden. 

Die Rücklage für Jugendlichen- und Gesunden
untersuchungen (§ 204 Albs. 3) wird Ende 1979 
etwa 86 Mil!. S, das ist der 10fache Aufwand 

Zu4.: 

Seit dem Bestehen der Anstalt konnte die Un
fallversicherung im Zeitraum 1974 his 1978 durch 
die Bundes'beiträge insgesamt einen Mehrertrag 
von 203,071 Mi!!. 5 erzielen. Für 1979 erwartet 
sie einen weiteren Mehrertrag von rund 
100 Mil!. S. Auf Grund dieser günstigen finan
ziellen Entwicklung der letzten J.ahre kann der 
Anstah zugemutet werden, im Jahre 1980 einen 
Betrag von 100 Mil!. 5 aus den Mitteln der 
Unfallversicherung an die Pensionsvensicherung zu 
Ülbel'weisen. . 
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